
Überprüfung und Reduzierung des Warenverbrauchs 

Wenn Sie sich nur auf die „Betriebswirtschaftliche Auswertung“  (BWA) Ihres 

Steuerberaters verlassen, dann sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes 

verlassen, denn 

1) In den Warenkosten (lt.BWA) vom Steuerberater sind Eigenverzehr, 

Schwund und eventuell Diebstahl enthalten. 

2) Es sind Vergangenheitswerte, nicht mehr änderbar und das Geld ist weg. 

3) Sollten Sie das Vorjahr als Vergleich heranziehen, vergleichen Sie 

eventuell nur „Schlendrian mit Schlendrian“. 

4) Der Betriebsprüfer vom Finanzamt hat Vergleichswerte und erstellt auch 

eigene Kalkulationen mit Ihren Verkaufspreisen.   

Was ist zu tun? 

1) Die wichtigsten Speisen- und Getränkekalkulationen erstellen, damit Sie 

Gewinnbringer fördern und Verlustbringer ändern oder streichen. Wenn 

Sie ein geeignetes Kalkulationsprogramm nutzen,  wissen Sie auch, wie 

hoch Ihre Wareneinsatzquote in % sein dürfte. Erst dann ist der  

Soll-Ist Vergleich möglich und Sie können erkennen, ob Ihr 

Warenverbrauch stimmt. 

2) Die Einhaltung der Kalkulationsvorgaben überprüfen. 

3) Inventur in angemessenen Zeitabständen. 

4) Wareneingangskontrolle 

5) Sporadische Bon- und Portionskontrolle  

Welche Lösung bietet „Gastronomie-Kalkulationen Plus“? 

Wenn Sie Ihre Kalkulationen erstellt haben, wird mit dem Programm der Soll-

Warenverbrauch ermittelt. Sie brauchen nur noch die Werte aus der „BWA“ in die Maske 

eintragen und stellen fest, ob Sie ordentlich gewirtschaftet haben. 

 

(Siehe unten,  Beispiel aus „Gastronomie-Kalkulationen Plus“) 



 


